
In seinem Grundsatzbeschluss vom 22.11.1995 hat der Rat die Verwaltung 
beauftragt, neben der Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen, auch 
die Anträge auf Landeszuweisungen aus Stadterneuerungsmitteln / 
Städtebauförderungsmitteln zu stellen. 
 
Für den Krawinkel - Saal wurden bislang 2 Förderanträge gestellt (24.02.97 und 
28.06.99). Die Gesamtkosten beliefen sich auf 3,537 Mio. DM bzw. 4,894 Mio. DM. 
 
Aufgrund der Termine und Besprechungsergebnisse mit Vertretern des 
Städtebaudezernates der Bezirksregierung Köln wurden die Anträge nochmals 
überarbeitet. Das Ergebnis ist nun Gegenstand des vorliegenden neuen Antrages 
vom November 2001. 
 


